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Patientenverfügung  

im Kontext des neuen Erwachsenenschutzgesetzes 

 

Die Implementierung der neuen Bestimmungen über die Handhabung der 
Patientenverfügung (PV) im Erwachsenenschutzgesetz fordert auch die 
Pflegenden in der Spitin und Spitex.  

Wann ist eine PV sinnvoll?  

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?  

Was ist zu beachten beim Verfassen?  

Wann sind Anpassungen zu machen?  

Welche PV-Formulare sind praxistauglich? 

Welche neuen Pflichten hat das Betreuungsteam?  

Wie handle ich in Konfliktsituationen?  

Wer ist in meinem Betrieb zuständig für die Beratung, falls Bedarf da ist? 
Welche betriebsinternen Klärungen sind nötig bis zur Inkrafttretung des Er-
wachsenenschutzgesetzes per 1.1.2013? 

Inhalt  Vorgaben und Fragen zur Patientenverfügung. 

Ziele Die Teilnehmenden kennen die Bedeutung und 
Handhabung der neuen Bestimmungen zur Patien-
tenverfügung im Erwachsenenschutzgesetz und 
sind fähig das Notwendige im Betrieb umzusetzen. 

Arbeitsweise Referat, Diskussion  

Zielpublikum Pflegefachpersonal  

Teilnehmerzahl 20 Personen  

Kursleitung Pia Hollenstein, dipl. Pflegefachfrau, 
Berufsschullehrerin 
MAE, (Master in angewandter Ethik) 
MGC, (Master in Geriatric Care)  

Zeit 13.30 – 17.00 Uhr 

 

Kosten SBK-Mitglieder  Fr. 100.00 
Nichtmitglieder  Fr. 138.00 
inkl. Getränke 

Ort SBK Kursraum, Neugasse 43 St.Gallen  
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Informationen SBK Sektion SG TG AR AI 

Geschäftsstelle 

Oberstrasse 42, 9000 St.Gallen 

Tel. 071 223 43 66 

E-Mail: info@sbk-sg.ch 

Anmeldefrist 21. August 2012 

Annulliergungs- 

Regelung 

Eine Abmeldung hat schriftlich an die Geschäftsstelle 
zu erfolgen.  In jedem Fall wird eine Umtriebsent-
schädigung von Fr. 50.00 erhoben. 
 
Eine Abmeldung ist bis zum Datum der Anmeldefrist 
ohne weitere Kostenfolge möglich. Bei späterer Ab-
meldung werden die vollen Kosten in Rechnung ge-
stellt. Massgebend ist das Datum des Poststempels. 
Falls die sich abmeldende Person einen Ersatz stellt, 
oder eine Person von der Warteliste im Modul aufge-
nommen wird, wird nur die Umtriebsentschädigung 
von Fr. 50.00 in Rechnung gestellt. 
 
In Härtefällen können auf Gesuch hin die Kosten 
ganz oder teilweise erlassen werden. 
 
Programmänderungen oder Streichung von Kursen 

bleiben vorbehalten. Das Kursgeld wird voll zurücker-

stattet, falls eine Veranstaltung nicht durchgeführt 

wird. Darüber hinaus bestehen keine weiteren An-

sprüche. 
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Name/Vorname:   

Adresse:   

PLZ/Ort:   

Ausbildung als:   

Arbeitsort:   

Jetzige Funktion:   

Tel Nr.  P / Handy:   

E-Mail:   

SBK Mitglied Nr./Sektion: Nichtmitglied 

Datum/Ort:   

Unterschrift:   

Anmeldung an unten stehende Adresse  

Per Post, Fax, Mail oder Online 

Anmeldetalon                                           Kurs Erwachsenenschutzgesetz 

21.September 2012 


